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1Ob705/82)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1982

Norm

ZPO §192 Abs2 B1

Rechtssatz

Für den Rechtsmittelausschluß des § 192 Abs 2 ZPO kommt es auch nicht darauf an, von welcher der Parteien ein

Unterbrechungsantrag gestellt wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 651/82
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